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Autokauf
Verbrauchsgüterkauf: LG Stade präzisiert Kriterien für „ange-
messene Frist“ zur Nacherfüllung aus § 475d Abs. 1 Ziff. 1 BGB

Gemäß § 475d Abs. 1 Ziff. 1 BGB ist beim Verbrauchsgüterkauf eine Fristset-
zung vor dem Rücktritt entbehrlich, wenn der Unternehmer die Nacherfül-
lung trotz Ablaufs einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem der 
Verbraucher ihn über den Mangel unterrichtet hat, nicht vorgenommen hat. 
Das LG Stade hat in einem sorgfältig begründeten Urteil die Kriterien für die 
Bemessung einer angemessenen Frist zusammengefasst:

Die angemessene Frist muss so bemessen sein, dass die Nacherfüllung 
objektiv möglich ist. Nach Erwägungsgrund 55 S. 2 Warenkauf-RL soll die 
kürzeste Frist als angemessen angesehen werden, in der eine Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung vorgenommen werden kann. Diese Frist soll objektiv un-
ter Berücksichtigung der Art und der Komplexität der Waren, der Art und der 
Schwere der Vertragswidrigkeit sowie des für eine Nachbesserung oder Er-
satzlieferung erforderlichen Aufwands festgestellt werden (Erwägungsgrund 
55 S. 3 Warenkauf-RL). Dem Verkäufer muss also nicht stets so viel Zeit ein-
geräumt werden, dass er im normalen Geschäftsgang nacherfüllen kann, 
sondern er ist zu besonderen Anstrengungen verpflichtet. Zu 
berücksichtigen ist auch, wie wichtig eine schnelle Nacherfüllung für den 
Käufer ist. Die Gesetzesbegründung betont, dass der Käufer bei Alltagsge-
schäften in der Regel ein berechtigtes Interesse an zügiger Nacherfüllung 
haben wird, sodass er eine kurzfristige Reparatur oder den sofortigen Aus-
tausch der mangelhaften Sache verlangen kann (LG Stade, Urteil vom 
19.12.2025, Az. 2 O 65/24, Abruf-Nr. 252834, eingesandt von RA Christian 
Buchholz, Kanzlei am Marktplatz, Buchholz/Nordheide).

Verkäufer zu besonderen 
Anstrengungen verpflichtet

 Betriebsprüfung
BFH: E-Mails als vorzulegende Handels- und Geschäftsbriefe

Die Finanzverwaltung ist im Rahmen der Außenprüfung grundsätzlich 
berechtigt, vom Steuerpflichtigen sämtliche E-Mails mit steuerlichem Bezug 
anzufordern. Dies hat der BFH klargestellt und den Rahmen skizziert.

Dass zu den aufzubewahrenden Handels- und Geschäftsbriefen auch E-Mails 
zählen, hatte der BFH bereits entschieden (BFH, Urteile vom 24.06.2009, 
Az. VIII R 80/06, Abruf-Nr. 093170 und 12.02.2020, Az. X R 8/18, Abruf-Nr. 
217354). Dies gilt jedenfalls insoweit, als die E-Mail selbst – und nicht lediglich 
ihr Anhang – rechnungslegungsrelevante Informationen enthält; ansonsten 
ist jedenfalls der Anhang aufzubewahren. Vor dem Hintergrund ist nach 
Ansicht des BFH nichts dagegen einzuwenden, wenn der Betriebsprüfer die 
Vorlage derjenigen E-Mails verlangt, die sich auf die Vorbereitung, den 
Abschluss und auch auf die Durchführung eines Handelsgeschäfts beziehen. 
Mangels Rechtsgrundlage ist es der Finanzverwaltung aber verwehrt, ein sog. 
Gesamtjournal zu verlangen, das einerseits erst noch erstellt werden müsste 
und andererseits auch Informationen zu solchen E-Mails ent hält, die keinen 
steuerlichen Bezug haben (BFH, Beschluss vom 30.04.2025, Az. XI R 15/23, 
Abruf-Nr. 250230).
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